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Zurückweisung des Google-Vergleichs ist ein Erfolg für das Urheberrecht  

 

München, 23.03.11 – Die VG WORT begrüßt die lang erwartete Entscheidung des New Yorker Ge-

richts von gestern, mit der der Vergleich zwischen Google und US-amerikanischen Autoren- und 

Verlegerverbänden zurückgewiesen wurde.   

  

Der Vergleichsvorschlag war von verschiedenen Seiten stark kritisiert worden. Rund 6.800 Rechte-

inhaber hatten die Möglichkeit des „opt-out“ genutzt, und über 500 Einsprüche waren bei Gericht 

eingereicht worden. Die VG WORT hatte sich zuletzt noch im Februar und im März 2011 in zwei 

Briefen an das Gericht gewandt. Sie hat insbesondere darauf hingewiesen, dass es den Rechteinha-

bern und der VG WORT nicht zugemutet werden könne, die Rechte aufgrund des vorgeschlage-

nen Vergleichs mit ganz erheblichem Verwaltungsaufwand innerhalb der bestehenden Fristen 

geltend zu machen, da zu diesem Zeitpunkt noch völlig unklar war, ob der Vergleich überhaupt 

gebilligt wird.  

  

Der zuständige Richter Denny Chin entschied, dass der vorliegende Vergleichsvorschlag nicht 

"fair, adequate and reasonable" ist.  Die Entscheidung des Richters beruhte unter anderem darauf, 

dass die einschlägigen Urheberrechtsfragen nicht im Rahmen eines Vergleichs, sondern durch den 

Gesetzgeber entschieden werden sollten. Zudem hatte Richter Chin erhebliche Bedenken, dass der 

Vergleichsvorschlag Nutzungen durch Google erlaubte, ohne dass zuvor die Einwilligung der Ur-

heber notwendig gewesen wäre. Außerdem sei es problematisch, dass der Vergleich - auch in sei-

ner geänderten Fassung - ausländische Werke erfasste. Er nahm ausdrücklich Bezug auf Einwän-

de, die von Seiten der Bundesregierung, deutscher Rechteinhaber und der VG WORT vorgetragen 

worden waren.   
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Am Ende betonte Richter Chin, dass ein Vergleich deutlich bessere Chancen habe, seitens des Ge-

richts gebilligt zu werden, wenn Autoren und Verlage sich durch ein gezieltes „opt-in“ an der 

Vereinbarung beteiligen könnten, und nicht wie bisher automatisch an dem Verfahren beteiligt 

seien, wenn sie nicht explizit widersprechen. Eine sogenannte „status conference“ mit den Parteien 

des Rechtsstreits soll am 25. April 2011 stattfinden und wird voraussichtlich Aufschluss über das 

weitere Verfahren geben.  

 

VG WORT-Vorstand Dr. Robert Staats bezeichnete die Entscheidung des Gerichts als großen Er-

folg für das Urheberrecht. Dies bedeute aber nicht, dass das Urheberrecht grundsätzlich Digitali-

sierungsvorhaben von Bibliotheken entgegenstehe. Voraussetzung sei, dass die rechtlichen Vorga-

ben gewahrt blieben. Das gelte auch im Hinblick auf die Nutzung von verwaisten Werken, bei 

denen der Rechteinhaber unbekannt sei, oder bei vergriffenen Werken, die nicht mehr kommerzi-

ell verwertet werden. Hier sei es Sache des Gesetzgebers zu entscheiden, unter welchen Voraus-

setzungen derartige Werke zugänglich gemacht werden könnten. „Die VG WORT hat - gemein-

sam mit Bibliotheken und dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels - entsprechende Rege-

lungsvorschläge erarbeitet. Es ist zu hoffen, dass diese im Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens 

zu einem ‚Dritten Korb‘ aufgegriffen werden“, betonte Dr. Staats.  

 

Das US-amerikanische Unternehmen Google wurde im Jahr 2005 von Autoren- und Verlegerver-

bänden verklagt, nachdem es massenweise Bücherbestände aus amerikanischen Bibliotheken digi-

talisiert hatte. Im Herbst 2008 hatten sich die Parteien auf einen Vergleich geeinigt, der dem zu-

ständigen Gericht in New York zur Genehmigung vorgelegt wurde. Nachdem es zu erheblichen 

Einwänden gegenüber dem ursprünglichen Vergleichsvorschlag gekommen war, legten die Par-

teien im November 2009 einen veränderten Vergleichsvorschlag bei Gericht vor, über dessen An-

gemessenheit jetzt entschieden wurde.        
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Die Verwertungsgesellschaft WORT verwaltet treuhänderisch die Urheberrechte für mehr als 390.000 Autoren und 

über 9.000 Verlage in Deutschland.  

 

Weitere Informationen erhalten Sie bei: 

VG WORT WORDUP Public Relations 
Rainer Just  Bavariaring 25 
Dr. Robert Staats 80336 München 
Geschäftsführender Vorstand 
Tel.: 089 514 12-0  Tel.: 089 2 878 878-0 
Fax: 089 514 12-58 Fax: 089 2 878 878-9 
E-Mail: r.staats@vgwort.de E-Mail: info@wordup.de 
r.just@vgwort.de   
 

Diese Presseinformation sowie Fragen und Antworten zum Thema Urheberrechtliche Vergütung finden Sie auch im Internet unter 
http://www.vgwort.de 


